
  

 

10720/21   /dp 

 TREE.1.A  DE 
 

 

Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 12. Juli 2021 
(OR. en) 
 
 
10720/21 
 
 
 
 
ENV 505 

 

 

  

  

 

ÜBERMITTLUNGSVERMERK 

Absender: Europäische Kommission 

Eingangsdatum: 9. Juli 2021 

Empfänger: Generalsekretariat des Rates 

Nr. Komm.dok.: D073071/03 

Betr.: BESCHLUSS DER KOMMISSION vom XXX zur Festlegung der 
Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für kosmetische Mittel 
und Tierpflegeprodukte 

  

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument D073071/03. 

 

Anl.: D073071/03 

068643/EU XXVII. GP
Eingelangt am 12/07/21

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=68643&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10720/21;Nr:10720;Year:21&comp=10720%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=68643&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10720/21;Nr:10720;Year:21&comp=10720%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=68643&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10720/21;Nr:10720;Year:21&comp=10720%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=68643&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:ENV%20505;Code:ENV;Nr:505&comp=ENV%7C505%7C


 

DE   DE 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den XXX  
D073071/03 
[…](2021) XXX draft 

 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für kosmetische 

Mittel und Tierpflegeprodukte 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
 

www.parlament.gv.at



 

DE 1  DE 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für kosmetische 

Mittel und Tierpflegeprodukte 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen1, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2, 

nach Anhörung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 kann das EU-Umweltzeichen für Produkte 
vergeben werden, die während ihrer gesamten Lebensdauer geringere 
Umweltauswirkungen haben. 

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 sind spezifische Kriterien für die Vergabe 
des EU-Umweltzeichens nach Produktgruppen festzulegen. 

(3) Mit dem Beschluss 2014/893/EU der Kommission2 wurden Kriterien für die Vergabe 
des EU-Umweltzeichens für „Rinse-off-Kosmetikprodukte“ und der damit 
verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen festgelegt. Der Geltungszeitraum 
dieser Kriterien und Anforderungen wurde mit dem Beschluss (EU) 2018/1590 der 
Kommission3 bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 

(4) Um den bewährten Verfahren auf dem Markt für diese Produktgruppe besser 
Rechnung zu tragen und die in der Zwischenzeit eingeführten Neuerungen 
angemessen zu berücksichtigen, ist die Festlegung eines neuen Kriterienkatalogs für 
„Rinse-off-Kosmetikprodukte“ geboten. 

(5) Der Fitness-Check-Bericht4 vom 30. Juni 2017, mit dem die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 66/2010 überprüft wurde, hat ergeben, dass ein stärker 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

über das EU-Umweltzeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1). 
2 Beschluss 2014/893/EU der Kommission zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-

Umweltzeichens für „Rinse-off“-Kosmetikprodukte (ABl. L 354 vom 11.12.2014, S. 47). 
3 Beschluss (EU) 2018/1590 der Kommission vom 19. Oktober 2018 zur Änderung der Beschlüsse 

2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU und 2014/893/EU hinsichtlich der Geltungsdauer der 
Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für bestimmte Produkte und der damit 
verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen (ABl. L 264 vom 23.10.2018, S. 24). 

4 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Überprüfung der Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) und der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen 
(COM(2017) 355). 
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strategisch ausgerichteter Ansatz für das EU-Umweltzeichen vonnöten ist, wozu 
gegebenenfalls auch die Bündelung eng verwandter Produktgruppen gehört.  

(6) Im Einklang mit diesen Schlussfolgerungen ist es angezeigt, die Kriterien für die 
Produktgruppe „Rinse-off-Kosmetikprodukte“ zu überarbeiten, einschließlich der 
Ausweitung ihres Anwendungsbereichs auf andere kosmetische Mittel, die unter die 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 der Kommission5 fallen, sowie auf 
Tierpflegeprodukte. Um dieser Ausweitung des Anwendungsbereichs Rechnung zu 
tragen, ist es auch angezeigt, die Bezeichnung der Produktgruppe, in der kosmetische 
Mittel zusammengefasst werden, die für den menschlichen Gebrauch oder für die 
Anwendung bei Tieren hergestellt werden, in „Kosmetische Mittel und 
Tierpflegeprodukte“ zu ändern. 

(7) Der am 11. März 2020 vorgelegte neue Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft für ein 
saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa6 sieht vor, dass die die Langlebigkeit, die 
Recyclingfähigkeit und den Rezyklatanteil betreffenden Anforderungen 
systematischer in die Kriterien des EU-Umweltzeichens aufgenommen werden. 

(8) Die überarbeiteten Kriterien für das EU-Umweltzeichen für kosmetische Mittel und 
Tierpflegeprodukte sollten insbesondere darauf abzielen, Produkte zu fördern, die nur 
begrenzte Auswirkungen in Bezug auf Ökotoxizität und biologische Abbaubarkeit 
haben, lediglich eine begrenzte Menge gefährlicher Stoffe enthalten und weniger und 
leicht recycelbare Verpackungen verwenden. Die Verwendung von Recyclingmaterial 
und nachfüllbaren Verpackungen sollte gefördert werden. Bei der Überarbeitung sollte 
die Kohärenz mit einschlägigen EU-Politiken, Rechtsvorschriften und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen gebührend berücksichtigt werden. 

(9) Vor dem Hintergrund des Innovationszyklus für diese Produktgruppe sollten die neuen 
Kriterien für die Produktgruppe und die damit verbundenen Beurteilungs- und 
Prüfanforderungen bis zum 31. Dezember 2027 gelten. 

(10) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte der Beschluss 2014/893/EU aufgehoben 
werden. 

(11) Herstellern, für deren Produkte das EU-Umweltzeichen für „Rinse-off-
Kosmetikprodukte“ auf der Grundlage der im Beschluss 2014/893/EU festgelegten 
Kriterien vergeben wurde, sollte ein ausreichender Übergangszeitraum für die 
Anpassung ihrer Produkte an die neuen Kriterien und Anforderungen eingeräumt 
werden. Ferner sollte es nach Erlass dieses Beschlusses für einen begrenzten Zeitraum 
möglich sein, dass Hersteller ihre Anträge entweder auf die Kriterien des 
Beschlusses 2014/893/EU oder auf die neuen Kriterien des vorliegenden Beschlusses 
stützen. EU-Umweltzeichen, die nach den Kriterien des Beschlusses 2014/893/EU 
vergeben wurden, sollten noch für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Erlass des 
vorliegenden Beschlusses verwendet werden dürfen. 

(12) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 eingesetzten Ausschusses — 

                                                 
5 Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 

über kosmetische Mittel (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59). 
6 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt schafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – 
Für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa (COM(2020) 98 final).  
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 

Die Produktgruppe „kosmetische Mittel“ umfasst alle Stoffe oder Gemische, die in den 
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 fallen und dazu bestimmt sind, 
äußerlich mit den Teilen des menschlichen Körpers oder mit den Zähnen und den 
Schleimhäuten der Mundhöhle in Berührung zu kommen, und zwar zu dem ausschließlichen 
oder überwiegenden Zweck, diese zu reinigen, zu parfümieren, ihr Aussehen zu verändern, sie 
zu schützen, sie in gutem Zustand zu halten oder den Körpergeruch zu beeinflussen. 

Die Produktgruppe „Kosmetische Mittel“ umfasst ab- bzw. ausspülbare (Rinse-off) und 
verbleibende Produkte (Leave-on), die sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen 
Gebrauch bestimmt sind.   

Artikel 2 

Die Produktgruppe „Tierpflegeprodukte“ umfasst alle Stoffe oder Gemische, die dazu 
bestimmt sind, mit Tierhaaren in Berührung zu kommen, um diese zu reinigen oder ihren 
Zustand zu verbessern, wie Shampoos und Conditioner für Tiere.  

Tierpflegeprodukte, die speziell zu Desinfektions- oder antibakteriellen Zwecken vermarktet 
werden, fallen nicht unter diese Produktgruppe.  

Die Produktgruppe „Tierpflegeprodukte“ umfasst Rinse-off-Produkte, die sowohl für den 
privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch bestimmt sind. 

Artikel 3 

Für die Zwecke dieses Beschlusses gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Leave-on-Produkte“: Produkte, die vermarktet werden als Produkte, die nach dem 
normalen Gebrauch nicht dazu bestimmt sind, mit Wasser entfernt zu werden;  

2.  „Rinse-off-Produkte“: Produkte, die vermarktet werden als Produkte, die nach dem 
normalen Gebrauch dazu bestimmt sind, mit Wasser entfernt zu werden. 

Artikel 4 

Damit ein Produkt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 das EU-Umweltzeichen für die 
Produktgruppe „Kosmetische Mittel und Tierpflegeprodukte“ erhalten kann, muss es der 
Begriffsbestimmung für diese Produktgruppe gemäß den Artikeln 1 und 2 dieses Beschlusses 
entsprechen und die Kriterien sowie die damit verbundenen Beurteilungs- und 
Prüfanforderungen in Anhang I (für kosmetische Mittel) oder Anhang II (für 
Tierpflegeprodukte) dieses Beschlusses erfüllen. 

Artikel 5 

Die Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für die Produktgruppe „Kosmetische 
Mittel und Tierpflegeprodukte“ sowie die damit verbundenen Beurteilungs- und 
Prüfanforderungen gelten bis zum 31. Dezember 2027.  

Artikel 6 

Zu Verwaltungszwecken erhält die Produktgruppe „Kosmetische Mittel“ den Code „030“. 
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Zu Verwaltungszwecken erhält die Produktgruppe „Tierpflegeprodukte“ den Code „054“. 

Artikel 7 

Der Beschluss 2014/893/EU wird aufgehoben. 

Artikel 8  

(1) Unbeschadet des Artikels 7 werden Anträge auf Vergabe des EU-Umweltzeichens für die 
Produktgruppe „Rinse-off-Kosmetikprodukte“ im Sinne des Beschlusses 2014/893/EU, die 
vor Erlass des vorliegenden Beschlusses eingereicht werden, nach Maßgabe des genannten 
Beschlusses geprüft.  

(2) Anträge auf Erteilung des EU-Umweltzeichens für Produkte der Produktgruppe „Rinse-
off-Kosmetikprodukte“, die am Tag des Erlasses oder innerhalb von zwei Monaten nach 
Erlass dieses Beschlusses gestellt werden, können entweder auf die Kriterien dieses 
Beschlusses oder auf die Kriterien des Beschlusses 2014/893/EU gestützt werden. Die 
Anträge werden nach den Kriterien geprüft, auf die sie sich stützen.  

(3) EU-Umweltzeichen, die auf der Grundlage eines Antrags vergeben wurden, der nach den 
Kriterien des Beschlusses 2014/893/EU beurteilt wurde, dürfen für einen Zeitraum von zwölf 
Monaten nach Erlass des vorliegenden Beschlusses verwendet werden.  

Artikel 9 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 

 
 Virginijus SINKEVIČIUS  
  

 Mitglied der Kommission  
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